
 

 
 
 
 

 

 

Kriterien Förderfonds Kinder- und Jugendprojekte Kanton Solothurn 

Die Fördergelder für Kinder- und Jugendprojekte im Kanton Solothurn werden durch den Max-Müller-Fonds er-
möglicht. Dazu sind einige spezifische Kriterien einzuhalten. Mehr Informationen zum Fonds erhält man hier. 
 
Erfüllung des Zwecks 
Das Projekt: 

a. schafft Freizeitaktivitäten und weitere soziale Begegnungsmöglichkeiten zur sinnvollen Freizeitgestaltung 
unter gleichzeitiger Förderung des kulturellen Lebens zugunsten der Jugendlichen und/oder Kinder im 
Kanton Solothurn. 

b. fördert das beruflichen Fortkommen und kulturelle Teilhabe der körperlich und geistig beeinträchtigten 
Jugendlichen und/oder Kinder im Kanton Solothurn. 

 
Grundsätze 
Finanzielle Leistungen entsprechen höchstens 80% der Projektkosten, max. CHF 4‘000.00. Wiederkehrend können 
Projekte höchstens 4 Jahre in Folge und bis zu maximal 10‘000.- CHF unterstützt werden. Die finanziellen 
Leistungen können mit Auflagen verbunden werden. Beiträge werden geleistet an Investitionen für Bauten oder 
Einrichtungen sowie an die Durchführung von Projekten. 
 
Kriterien für finanzielle Leistungen: 
Das Projekt: 

✓ erfüllt eines der beiden Zweckbestimmungen. 
✓ hat Bezug zum Kanton Solothurn. 
✓ erfüllt keine öffentlich-rechtliche Verpflichtung (z.B. keine Schulprojekte). 
✓ garantiert eine angemessene Eigenleistung (z.B. durch ehrenamtliches Engagement). 
✓ muss entsprechende Öffentlichkeitsarbeit sicherstellen (z.B. durch Werbemassnahmen mit Logo). 
✓ muss in der Regel innovativ sein. 
✓ muss einem Bedarf entsprechen, verhältnismässig, wirksam und wirtschaftlich sein.  
✓ darf kein anderes mit kantonalen Mitteln unterstütztes Projekt konkurrenzieren. 
✓ muss eine gemeinnützige und wohltätige Zweckbestimmung der Trägerschaft ausweisen. 
✓ muss in der eingegebenen Form gewährleistet sein. 

 
Form 
Das Gesuch muss mit den dafür vorgesehenen Formularen erfolgen (Projekteingabe, Vollkostenbudget). Diese sind 
auf der Website zu finden. Die Bearbeitung dauert in der Regel max. 6 Wochen, es bestehen keine Eingabefristen. 
 
Fragen  
kindundjugend.so steht für Auskünfte gerne zur Verfügung. 

 
 
 

https://so.ch/verwaltung/departement-des-innern/departementssekretariat/fonds/max-mueller-fonds/
https://kindundjugend.so/projektfoerderung/kriterien-und-downloads/

